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Eidgenossische Volksinitiative
zur Herabsetzung der Arbeitszeit

im Bundesblatt veroffentlicht am 27. September 1983

Die unterzeichneten stimmberechtigten Schweizer Biirgerinnen und Burger stelien
hiermit, gestitzt auf Art.121 der Bundesverfassung und gemass dem Bundesgesetz
vom 17. Dezember 1976 liber die politischen Rechte, Art. 68ff, folgendes Begehren:

Die Bundesverfassung wird wie folgt erganzt:
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Artikel 34ter, Abs.3 (neu)

3 Das Gesetz sorgt fiir die stufenweise Herabsetzung der Arbeitszeit, mit dem
Ziel, den Arbeitnehmern einen gerechten Anteil an der durch den technischen
Fortschritt erzielten Produktivitatssteigerung zu sichern und Voraussetzun-
gen fur die Vollbeschaftigung zu schaffen.

Ubergangsbestimmungen Art.19 (neu)

' Fir die Arbeitnehmer, auf die das Arbeitsgesetz oder die Chauffeurverord-
nung anwendbar ist, wird die wéchentliche Hoéchstarbeitszeit ein Jahr nach
Annahme von Artikel 34ter, Absatz 3, um zwei Stunden herabgesetzt. Sie
wird in der Folge jedes Jahr um weitere zwei Stunden verkurzt, bis sie vierzig
Stunden erreicht.

2 Fiir die Arbeitnehmer, auf die das Arbeitszeitgesetz, das Bundesgesetz uber
das Dienstverhaltnis der Bundesbeamten oder die fir bestimmte Gruppen
von Betrieben oder Arbeitnehmern geltenden Sonderbestimmungen nach
Art. 27 des Arbeitsgesetzes anwendbar sind, wird die durchschnittliche wo-
chentliche Arbeitszeit in gleicher Weise verkurzt,

3 Die Arbeitszeitverkiirzung, wie sie sich aus der Anwendung der Absitze 1
und 2 ergibt, darf fiir die beteiligten Arbeitnehmer keine Verminderung ihres
wochentlichen Lohneinkommens zur Folge haben.

4 \Weitere gesetzliche Arbeitszeitverkurzungen bleiben vorbehalten.

280



	Eidgenössische Volksinitiative zur Herabsetzung der Arbeitszeit

